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Akten im polizeiarztlichen Dienst

1
Fiir jede Polizeivollzugsbeamtin und jeden Polizeivollzugsbeamten ist eine

1.1
kurative Krankenakte

1.2
polizeiamtsarztliche Akte

1.3
arbeitsmedizinische Akte

1.4
Genehmigungsakte

anzulegen.

2
Es sind aufzunehmen:
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2.1
in die kurative Akte

2.11

alle Aufzeichnungen Uber kurative und vorbeugende Behandlungen, Vorsorgeuntersuchungen
und Kuren, Kurberichte sowie der sich daraus ergebende Schriftverkehr, soweit nicht unter
Punkt 2.4 erfasst

2.1.2
die hellblaue Karteikarte (sofern erstellt) wegen des Uiberwiegend kurativen Inhaltes

2.2
in die polizeiamtsarztliche Akte alle Aufzeichnungen Uber

2.21
Auswahl- und Einstellungsuntersuchungen

2.2.2
Untersuchungen nach dem Landesbeamtengesetz und dem Beamtenversorgungsgesetz

2.2.3

alle Befunde der Untersuchungen auf allgemeine Einsatz- und Verwendungsfahigkeit einschlie-
lich des sich daraus ergebenden Schriftverkehrs mit Ausnahme der Befunde der medizinischen
Untersuchungen nach Nummer 2 bis 4 des RdErl. vom 18.05.2001 (SMBI. NRW. 203030)

2.3
in die arbeitsmedizinische Akte

alle Befunde medizinischer Untersuchungen nach Nummer 2 bis 4 des RdErl. vom 18.05.2001
(SMBI. NRW.203030) einschlieBlich des sich daraus ergebenden Schriftverkehrs

2.4
in die Genehmigungsakte

die Unterlagen Uber die Genehmigung und Anerkennung von Leistungen der freien Heilflirsorge

3
Die Polizeiarztinnen und die Polizeiarzte fiihren die Akten zu 1.1 - 1.4.

Fir die Aktenflihrung sind folgende Farben zu verwenden:
- kurative Krankenakte = blau

- polizeiamtsarztliche Akte = rot

- arbeitsmedizinische Akte = griin

- Genehmigungsakte = gelb
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4
Die Akten zu 1.1 - 1.4 unterliegen der arztlichen Schweigepflicht.

Die Weitergabe von Daten aus diesen Akten ist nur unter den Voraussetzungen des § 85 LBG
NRW zuldssig. In allen anderen Fallen bedarf die Weitergabe von Daten der schriftlichen Zustim-
mung der Polizeivollzugsbeamtin oder des Polizeivollzugsbeamten.

Die Mitteilung der Ergebnisse der polizeiamtsarztlichen sowie der arbeitsmedizinischen Untersu-
chungen an Dienstvorgesetzte ist zulassig. Bei der polizeiamtsarztlichen Untersuchung ist ferner
in begrindeten Einzelfallen die Weitergabe von Einzelergebnissen der Anamnese, der Untersu-
chung, von erganzenden Befunden und Diagnosen an Dienstvorgesetzte zulassig, soweit deren
Kenntnis zur Entscheidung Uber konkrete MaBnahmen, zu deren Zweck die Untersuchung
durchgefihrt worden ist, erforderlich ist.

5

Die Akten zu 1.1 - 1.4 sowie alle sonstigen Unterlagen und Schreiben, die der arztlichen Schwei-
gepflicht unterliegen, sind bei Weitergabe als ,Verschlossene Arztsache, durch Arztin/Arzt zu
offnen” zu bezeichnen.

6

Bei Versetzungen oder mehr als 6 Monate dauernden Abordnungen sind die polizeiamtsarztliche
Akte, die arbeitsmedizinische Akte und die Genehmigungsakte an die aufnehmende Polizeibe-
hdérde zur Weiterleitung an den polizeiarztlichen Dienst zu versenden, soweit sich durch die Ver-
setzung/Abordnung die Zustandigkeit einer/eines anderen Polizeiarztin/Polizeiarztes ergibt.

Die Weitergabe der kurativen Krankenakte bedarf der schriftlichen Zustimmung der Polizeivoll-
zugsbeamtin oder des Polizeivollzugsbeamten.

Dies gilt auch bei Wechsel in der Person der/des fir die Polizeivollzugsbeamtin/des Polizeivoll-
zugsbeamten zustandigen Polizeiarztin/ Polizeiarztes.

Wird die Zustimmung zur Weitergabe der kurativen Akte verweigert, so ist diese als ,Verschlos-
senen Arztsache" bei der Personalakte aufzubewahren.

Fir Polizeivollzugsbeamtinnen/-beamte, die an einer Abteilung der Fachhochschule fiir Offentli-
che Verwaltung studieren, bleibt die Polizeiarztin oder der Polizeiarzt der Stammbehdrde zustan-
dig.

7

Nach Beendigung des Beamtenverhaltnisses sind die Akten zu 1.1 - 1.4 als ,Verschlossene Arzt-
sache" gekennzeichnet bei der Personalakte bis zu deren Abschluss gemaB § 91 LBG NRW auf-
zubewahren.

Den Erlass vom 20.8.1993 (SMBI. NRW. 203030) hebe ich auf.

MBI. NRW. 2012 S. 112.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/3


https://recht.nrw.de/mblnrw/2012-6

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Akten im polizeiärztlichen Dienst RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales - 403.63.22.06 - v. 31.1.2012 

